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lmkerverein Wendland e.V.

Satzung

§ { Name, Sitz, Geschäftsiahr
1. Der lmkerverein führt den Namen ,lmkerverein Wendland e.V..

Er ist beim Amtsgericht Lüneburg in das Vereinsregister unter der Nr. VR 120450
eingetragen.

2. Der Verein hat seinen Sits in Lüchow (Wendland)
Der Verein wurde im Jahr 1900 enichtet.

3. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
Der lmkerverein ist Mitglied imA) Landesverband Hannoverscher lmker e.V.

4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
5. Der Verein verfolgfi ausschließlich und unmittelbar gemeinnütsige Zwecke i. S. d. Ab.

Schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

§ 2 äreck des Vereins
1. Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung, des

Tier-, Umwelt- und LandschaftsschuEes zur Förderung und Sicherung der Bienenhal-
tung und Bienenzucht zum Erhalt der nattirlichen Lebensgrundlage der Menschheit.

Der Vereinsaleck wird venrirklicht insbesondere durch:- die Zusammenfassung und Betreuung der lmker in seinem Gebiet- Betreuung und Fortbildung der lmker über zeitgemäße Bienenhaltung.- Nachwuchsförderung- Förderung der Zuchtmaßnahmen.- Verbesserung der Bienenweide, Förderung und Übennrachung der Bienenwande-
rung zur besseren Bestäubung derWild- und Kulturpflanzen.- Beratung und lnformation beider Bekämpfung der Bienenkrankheiten und ande-
ren Schädigungen der Bienen und Einrichtungen.- Vertretung der imkerlichen lnteressen in der Öffentlichkeit.- Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen und Forschungsvorhaben;- Sicherctellung des lnformationsaustausches und der interdisziplinären Zusammen-
arbeit zuvischen den gesellschaftlicfien Gruppen und lnstitutionen;- Einrichtung eines \Mssens- und Entwicklungsnetzwerkes als lnformationspool mit
Archiv und Datenbank zur Beschleunigung des lnformationstransferc;- Beratung und Begleitung von Projekten, Organisationen, kommunalen Planungs-
trägem und sonstigen Beteiligten;- Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches sowie der praktischen
Zusammenarbeit im europäischen Rahmen mit dem Schwerpunkt von Partnene-
gionen in der EU.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in ercter Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

3. Mittel des Vereins dürfen nurfür die saEungsmäßigen Zwecke venrendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergtitungen begilnstigt werden.

5. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Ausla-
gen. ggf . (falls Vorstandsm i§lieder Vergtirtungen erhalten sollen):
Die Mitglieder des Vorstands können fär ihren Arbeits- oder Zeitauftvand (pauschale)
Vergtitung efialten. Der Umfang derVergiltungen darf nicht unangemessen hoch sein.
Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnüEige Zielsetzung des Vereins.
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§ 3 Erwerb der titgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede nattrrliche und juristische Percon werden. Über den
Schrift lichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand.

§ 4 Beendigung der iliQliedschaft
Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitglieds,
b) durch freiwilligen Austritt,
c) durch Streichung von der Mitgliederliste,
d) durch Ausschluss aus dem Verein,
e) beijuristischen Personen durch deren Auflösung.

Derfreiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenilber einem Mitglied des
Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von drei Monaten zulässig.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden,
wenn es trotz areimaliger Mahnung mit derZahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die
Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch
Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Be-
schlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine
etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu ver-
lesen.

§ 5 illitgliedsbeiträge
Von den Mitgliedem werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fäl-
ligkeit werden von der Mitgliedervercammlung bestimmt.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6 Organe des lmkewercins
1. derVorstand,
2. die Mitgliederversammlung.

§ 7 DerVorstand
Der Vorctand i. S. d. § 26 BGB besteht aus:

a. dem 1. VorsiEenden
b. dem 2. Vorsitsenden
c. dem Schriftftihrer
d. dem Kassenwart
diese sind im Vereinsregister einzutragen (geschä'ftsführender Vorctand) ;e. bis zu fünf weiteren Vorstandsmitglieder (BeisiEer/innen), diese sind nicht im Vereins-

register einzutragen (enreiterter Vorstand).
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jarcils durch zrvei Mitglieder des Vorstandes
gemeinschaft lich vertreten.
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

Der Vorstand haftet dem Verein ftir Schäden nur bei Vorsatz und bei grober Fahrlässigkeit.
Der Vorstand wird ermächtigt, eine aus gesetzlichen oder steuerrechtlichen gründen notwen-
dige redaktionelle Anderung der Satzung vozunehmen.

§ S AmEdauer des Voptands
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung im ersten Drittel einen Jahres auf die
Dauer von anvei Jahren vom Tage der Wah! an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur
Neuwahl des Vorstands im Amt.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während derAmtsperiode aus, so wählt derVorstand
ein ErsaEmitglied (aus den Reichen der Vereinsmi§lieder) für die restliche Amtsdauer des
Ausgeschiedenen.
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§ 9 Beschlussfassung des Vorctands
Der Vorstand fasst seine Beschlässe im Allgemeinen in Vorctandssitzungen, die vom 1. Vor-
sitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, femmündlich oder telegrafisch einberufen
werden. ln jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung
der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens arei
Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitsende oder der 2. VorsiEende, anwesend sind.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der VorstandssiEung.
Die Vorstandssitzung leitet der 1. VorsiEende, beidessen Abwesenheit, der 2. Vorsitzende.
Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom
Sitzungsleiter zu unterscfrreiben.
Ein Vorctandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder femmündlich gefasst werden,
urenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu derzu beschließenden Regelung
erklären.

§ 10 Die äitgliedervenrammlung
ln der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine
Stimme.
Die Mitgliedervercammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

a. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes;
Entlastung des Vorstandes.

b. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages.
c. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes.
d. Beschlussfassung überdie Anderung der SaEung und über die Auflösung des

Vereins.
e. Emennung von Ehrenmi§liedem.

§ 1{ Die Einberufung der tlitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, solldie ordentliche Mitglieder-
versammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von anvei
Wochen per E-Mail unterAngabe derTagesordnung einberufen. Mitglieder ohne ein
E-Mail-Konto erhalten weiterhin eine ftistgerechte schriftliche Einladung. Die Frist beginnt mit
dem auf die Absendung der Einladung folgenden Werktages. Das Einladungsschreiben gilt
als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich
bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

§ t2 Die Beschlussfassung der ilitgliedewersammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, beidessen Verhinderung vom 2.Yor-
sitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. lst kein Vorstandsmi§lied
anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.
Das Protokoll wird vom Schrtftführer geführt. lst dieser nicht anwesend, bestimmt der Ver-
sammlungsleiter einen Protokollfährer.
Die Art er Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schrtftlich
durchgeführt werden, wenn ein Drittelder bei derAbstimmung anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder dies beantragt.
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulas-
sen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Femsehens beschließt die
Mitgliedervercammlung.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhäng§ von der Zahl der
Erschienenen beschlussfähig.
Die Mitgliedervercammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der
?bgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur
Anderung der Satzung (einschließlich des Vereinsanveckes) ist jedoch eine Mehrheit von drei
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Mertelder abgegebenen gültigen Stimmen, zurAuflösung des Vereins eine solche von vier
Ftrnftel erforderlich.
Für die Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang keine Kandidat die Mehrheit der ab-.
gegebenen gültigen Stimmen eneicht, findet eine Stichwahlalischen den Kandidaten statt,
welche die beiden höchsten Stimmzahlen ereicht haben.
Über die Beschlüsse der Mitgliederyeßammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom je-
weiligen Vercammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Percon des
Versammlungsleiters und des ProtokolHührers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die
Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art derAbstimmung. Bei
Satzungsänderungen ist die zu ändemde Bestimmung anzugeben.

§ {3 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die
Tagesordnung gesetä werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitglieder-
v_ersammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen.
Uber die Anträge auf Ergänzung derTagesordnung, die erst in der Mi§liederversammlung
gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. ZurAnnahme des Antrages ist eine
Mehrheil von drei Viertel der abgebenden gültigen Stimmen erforderlich.
Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von
Vorstandsmitgliedem können nur beschlossen werden, wenn die Antrfue den Mitgliedem mit
der Tagesordnung angekündigt worden sind.

§ I 4 Außerordentliche titgliederyelsammlungen
Der Vorstand kann jedezeit eine außerordentliche Mi§liedervercammlung einberufen. Diese
muss einberufen werden, wenn das lnteresse des Vereins es erfordert oder wenn die
Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich unterAngabe des Zwecks und der
Grtrnde vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten
die §§ 10,11, 12 und 13 entsprechend.

§ {5 Auflösung des Vercins und Anfallberechtigung
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12

festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofem die Mitg liederversammlung
nichts anderes beschließ, sind er 1. Vorsitzende und der 2. VorsiEende gemeinsam
vertretungsberechtigfie Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend
ftlr den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine
Rechtsfähigkeit verliert.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegtlnstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine
andere steuerbegünstigte Körperschaft arecks Venrendung zum Erhalt der Honigbiene
die i. S. v. § 53 AO wegen der Gemeinnärtzigkeit berlärfrig sind.

Die vorstehende SaEung wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom
22.05.2016 geändert (verabschiedet).

Lüchow, den 22.06.2016

l.t.L
Jörg Knaak 1. Vorcitrender


